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Die Besteuerung von Kryptowährungen steht im Fokus der Finanzverwaltung, wie könnte es auch anders sein. Im Jahr 2023 hat

erstmals die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen, als erste Finanzverwaltung überhaupt, ein sog. Auskunftsersuchen an eine

Krypto-Handelsplattform gestellt. Das Ergebnis waren Daten über Nutzer der Handelsplattform. Ob die Finanzverwaltung NRW

den Finanzverwaltungen anderer Bundesländer die Datensätze zur Verfügung stellt, ist derzeit unbekannt, aber sicherlich zu er-

warten. Schließlich wurde es bei den sog. Daten-CD auch so gehandhabt. Die Steuerfahndungsstellen der Steuerfahndung NRW

werten nun diese gelieferten Kryptodaten aus, um zu identifizieren, in welchemUmfang die Nutzer die Gewinne aus demHandel

mit Kryptowährungen versteuert haben oder nicht. Ganz gleich, ob Bitcoin, Ethereum, Tether, oder welche Kryptowährung auch

immer, die digitalen Währungen gelten steuerrechtlich nicht als gesetzliches Zahlungsmittel, sondern als Wirtschaftsgut. Damit

unterliegt der Gewinn aus dem Kauf und Verkauf derartiger Produkte der Einkommensteuer, wenn die Haltefrist nicht mehr als

ein Jahr ist. Der Gewinn aus dem Verkauf ist demnach steuerfrei, wenn zwischen Kauf und Verkauf mehr als ein Jahr liegt. Liegt

der Gewinn über der Freigrenze von 600 Euro pro Jahr, ist er komplett steuerpflichtig. Selbstverständlich werden auch die Ver-

luste als Spiegelbild zur Besteuerung erfasst. Diese Feststellung ist wichtig, da nur so sichergestellt ist, dass diesemit zukünftigen

Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften verrechnet werden können. Bisher waren die Finanzämter auf die Deklaration

durch die Steuerzahler angewiesen. Nun kann mit Hilfe des Ergebnisses des Auskunftsersuchens einfach festgestellt werden, ob

die Gewinne bei der Einkommensteuererklärung angegeben wurden oder nicht. Für den Fall, dass dies nicht geschehen ist,

dürfte wohl ein Steuerstrafverfahren eingeleitet werden.

Entscheidungen
EuGH: Auf die Beherbergung in Hotels und

ähnlichen Einrichtungen anwendbarer er-

mäßigter Mehrwertsteuersatz – Anwendung

dieses Satzes allein auf Beherbergungs-

einrichtungen, die über eine Einstufungs-

bescheinigung verfügen (Bulgarisches Vor-

abentscheidungsersuchen)

Art. 98 Abs. 2 in Verbindung mit Anhang III

Nr. 12 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom

28. November 2006 über das gemeinsameMehr-

wertsteuersystem ist dahin auszulegen, dass er

einer nationalen Regelung entgegensteht, nach

der der ermäßigteMehrwertsteuersatz für die Be-

herbergung in Hotels und ähnlichen Einrichtun-

gen der Verpflichtung unterliegt, dass eine sol-

che Einrichtung über eine Einstufungsbescheini-

gung oder eine vorläufige Einstufungsbescheini-

gung verfügt, soweit diese Regelung die

Anwendung des ermäßigten Mehrwertsteuersat-

zes nicht auf konkrete und spezifische Aspekte

der Kategorie der in Hotels und ähnlichen Ein-

richtungen erbrachten Beherbergungsdienstleis-

tungen beschränkt oder sie, sofern sie diese An-

wendung auf solche konkreten und spezifischen

Aspekte beschränkt, den Grundsatz der steuerli-

chen Neutralität nicht beachtet.

EuGH, Urteil vom 8.2.2024 – C-733/22 (Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-404-1

unterwww.betriebs-berater.de

EuGH: Vorabentscheidungsverfahren – Nie-

derlassungsfreiheit – Verwalter alternativer

Investmentfonds (AIFM) (Vorabentschei-

dungsersuchen Frankreich)

Die Art. 13 und Art. 61 Abs. 1 der Richtlinie

2011/61/EU des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter

alternativer Investmentfonds und zur Änderung

der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und

der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU)

Nr. 1095/2010 sind dahin auszulegen, dass die

Mitgliedstaaten verpflichtet waren, von den Ver-

waltern alternativer Investmentfonds, die vor

dem 22. Juli 2013 Tätigkeiten nach der Richtlinie

2011/61 ausübten, zu verlangen, dass sie die An-

forderungen in Bezug auf die Vergütungspolitik

und -praxis, die sich aus dieser Richtlinie erge-

ben, ab dem Erhalt der Zulassung, die sie inner-

halb der Frist von einem Jahr ab dem 22. Juli

2013 beantragen mussten, in vollem Umfang er-

füllen.

In einem Verhalten dieser Verwalter alternativer

Investmentfonds (die vor dem 22. Juli 2013 Tä-

tigkeiten nach der Richtlinie 2011/61 ausübten),

das nach dem 22. Juli 2023, aber vor dem Erhalt

der Zulassung an den Tag gelegt wird, ist nur

dann ein Verstoß gegen Art. 13 und Art. 61

Abs. 1 dieser Richtlinie zu sehen, wenn es offen-

kundig das Risiko mit sich bringt, dass die Um-

setzung des durch die Richtlinie geschaffenen

Rechtsrahmens beeinträchtigt wird.

GA Campos Sánchez-Bordona, Schlussanträge

vom 8.2.2024 – C-174/23 („Twenty First Capital“)
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BVerfG: Unzulässige Richtervorlage zur

rückwirkenden Anwendung von § 32a

Abs. 1 Satz 2 KStG auf bei dessen Inkrafttre-

ten bereits festsetzungsverjährte Steuer-

festsetzungen

Mit dem am 13.2.2024 veröffentlichtem Be-

schluss hat die 3. Kammer des Zweiten Senats

des Bundesverfassungsgerichts die Unzulässig-

keit einer Richtervorlage zu § 32a Abs. 1 Satz 2

Körperschaftsteuergesetz (KStG) festgestellt. Sie

betrifft die Frage, ob eine Anwendung der Vor-

schrift auf im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens fest-

setzungsverjährte Einkommensteuerfestsetzun-

gen verfassungskonform ist. § 32a Abs. 1 Satz 2

KStG ermöglicht die nachträgliche Berücksichti-

gung verdeckter Gewinnausschüttungen einer

Körperschaft bei der bereits festgesetzten Ein-

kommensteuer des begünstigten Gesellschaf-

ters.

Die im Ausgangsverfahren klagenden Eheleute

erwarben 1998 gemeinsam mit einer GmbH, an

der sie jeweils zu 50 % beteiligt waren, ein be-

bautes Grundstück. Das Finanzamt stellte in die-

sem Zusammenhang verdeckte Gewinnaus-

schüttungen fest. 2008 änderte es den Körper-

schaftsteuerbescheid der GmbH und den Ein-

kommensteuerbescheid der Eheleute für das

Jahr 1998; es berücksichtigte gemäß § 32a

Abs. 1 Satz 2 KStG die verdeckten Gewinnaus-

schüttungen als Einkünfte. Bei Inkrafttreten des

§ 32a KStG war die Einkommensteuerfestset-

zung 1998 der Eheleute bereits festsetzungsver-

jährt. Nach ihrem überwiegend erfolglosen Ein-

spruch gegen den geänderten Einkommensteu-

erbescheid erhoben sie Klage zum Finanzge-

richt.

Die Vorlage ist unzulässig. Ausgehend von der

Auffassung des Finanzgerichts, dass die Anwen-

dung des § 32a KStG auf im Zeitpunkt seines In-

krafttretens bereits festsetzungsverjährte Ein-

kommensteuerfestsetzungen eine nicht ge-

rechtfertigte echte Rückwirkung begründet,

liegt eine verfassungskonforme Auslegung nahe.

Sie erscheint auch nicht ausgeschlossen. Eine

Auslegung, nach der nachteilige Änderungen

festsetzungsverjährter Steuerbescheide ausge-

nommen werden, könnte dem Rückwirkungs-

verbot Rechnung tragen. Das Finanzgericht hat

jedoch nicht hinreichend dargelegt, warum es

eine verfassungskonforme Auslegung nicht für

möglich hält.

Prof. Dr. Michael

Stahlschmidt,

Ressortleiter Steuerrecht
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